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1   Die Wahl des Ethik-Beauftragten erfolgt gemäß der derzeit geltenden Regelung durch den Aufsichtsrat des DLV. Eine entsprechende 
Änderung der Satzung muss noch beschlossen werden. 



 

 

 
2 Der DLV prüft, ob die Möglichkeit besteht, die beim DOSB eingerichtete Ombudsstelle mit zu nutzen oder aber eine eigene eingerichtet 
werden sollte 



 

 

 
3 Der DLV wird ein Konzept zum Schutz von Hinweisgeber/inn/en und möglichen Opfern (z.B. bei sexueller Gewalt) entwickeln. Der Schutz 
ist vorrangig gegenüber Ermittlungen und möglichen Konsequenzen 


